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1 Ausgangslage

Die Gemeinde Eschenbach ist an der Gesamtrevision der Ortsplanung. Das Quartier Rotli soll 
weiterentwickelt und zwei neue Gebiete eingezont werden. Die neue Wohnzone umfasst rund 50 
Wohneinheiten. Die heutige  Erschliessung in diesem Gebiet weist Defizite auf und soll, unter 
Berücksichtigung der geplanten Einzonungen, überprüft werden.

Das Quartier Rotli ist über die Rothlistrasse und Alte Kantonsstrasse an das übergeordnete Kantonsstrassen-
netz angebunden. Bei der Rothlistrasse und Alten Kantonsstrasse handelt es sich gemäss Geoportal des Kan-
ton Luzern um Gemeindestrassen 2. Klasse, welche die Funktion einer Sammelstrasse einnehmen. Die Roth-
listrasse ist mit einem Lastwagenfahrverbot (ausgenommen Zubringerdienst) belegt und verfügt über weite 
Strecken zur Führung des Fussverkehrs über einen markierten Fussgängerlängsstreifen. Entlang der Strasse 
verläuft eine wichtige Schulwegverbindung in Richtung Dorfzentrum. Die Feinerschliessung der Wohnquar-
tiere erfolgt über die Strassen Rothli und Neubühlweg. Über die Strasse Rothli werden heute schätzungs-
weise 150 Wohneinheiten erschlossen, über die Strasse Neubühlweg sind es rund 10 Wohneinheiten. Auf-
grund des Ausbaustandards handelt es sich um Erschliessungsstrassen. Das Quartier Rothli liegt in einer 
Tempo-30-Zone.

 

 
Abbildung 1: Heutige Erschliessung und geplante Einzonungen im Gebiet Rotli (Grundlagenkarte: geoportal.lu.ch)  
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2 Beurteilung Ausbaugrad 

Die heutigen Ausbaustandards der Rothlistrasse und der Erschliessungsstrasse Rothli werden anhand der 
VSS-Normen 40 044 (Sammelstrassen) und 40 045 (Erschliessungsstrassen) überprüft. Abweichungen zur 
Norm sind mit rot markiert. Die beiden Strassen lassen sich, was die Ausgestaltung anbelangt, in die folgen-
den drei Abschnitte unterteilen: 

 

Abschnitt A: 

Rothli (Tempo-30-Zone) 

Kriterium Quartiererschliessungsstrasse 
(VSS-Norm 40 045) 

Ist-Zustand 

Belastbarkeit / Wohneinheiten (WE) bis 150 Fz./h oder 300 WE rund 150 WE 

Anzahl Fahrstreifen 2 2 

Gehwege / Trottoirs mindestens einseitig einseitiges Trottoir 

Anlagen für den Veloverkehr keine erforderlich keine vorhanden 

Fahrbahnmarkierung ausnahmsweise Mittellinie keine vorhanden 

Grundbegegnungsfall Lastwagen / Personenwagen bei 
stark reduzierter Geschwindigkeit 

- 

Fahrbahnbreite 4.85 m (bei 20 km/h) 
(gem. VSS-Norm 40 201) 

6.00 m 

Tabelle 1: Vergleich Ausbaugrad der Strasse Rothli im Ist-Zustand und nach VSS-Norm 

 
 

Abschnitt B: 

Rothlistrasse West 

Kriterium Quartiersammelstrasse 
(VSS-Norm 40 044) 

Ist-Zustand 

Belastbarkeit / Wohneinheiten bis 500 Fz./h keine Angaben 

Anzahl Fahrstreifen 2 2 

Gehwege / Trottoirs beidseitig oder nur einseitig Fussgängerlängsstreifen 
(Breite: 1.50 m) 

A

B



   

 Eschenbach, Erschliessung Gebiet Rotli 3 
 

Anlagen für den Veloverkehr in der Regel nicht erforderlich keine vorhanden 

Fahrbahnmarkierung Mittellinie erwünscht keine vorhanden 

Grundbegegnungsfall Lastwagen / Personenwagen örtlich 
oder Lastwagen / Lastwagen bei 
reduzierter Geschwindigkeit 

- 

Fahrbahnbreite 5.25 m oder 6.10 m (bei 30 km/h) 
(gem. VSS-Norm 40 201) 

5.50 m inkl. Fussgänger-
längsstreifen und Lastwa-
genfahrverbot 

Tabelle 2: Vergleich Ausbaugrad der Rothlistrasse West im Ist-Zustand und nach VSS-Norm 

 
 

Abschnitt C: 

Rothlistrasse Ost 

Kriterium Quartiersammelstrasse 
(VSS-Norm 40 044) 

Ist-Zustand 

Belastbarkeit / Wohneinheiten bis 500 Fz./h keine Angaben 

Anzahl Fahrstreifen 2 2 

Gehwege / Trottoirs beidseitig oder nur einseitig einseitiges Trottoir 
(Breite: 2.00 m) 

Anlagen für den Veloverkehr in der Regel nicht erforderlich Keine vorhanden 

Fahrbahnmarkierung Mittellinie erwünscht Mittellinie 

Grundbegegnungsfall Lastwagen / Personenwagen örtlich 
oder Lastwagen / Lastwagen bei 
reduzierter Geschwindigkeit 

- 

Fahrbahnbreite 5.25 m oder 6.10 m (bei 30 km/h) 
(gem. VSS-Norm 40 201) 

5.10 m mit Lastwagen-
fahrverbot 

Tabelle 3: Vergleich Ausbaugrad der Rothlistrasse Ost im Ist-Zustand und nach VSS-Norm 

 
  

C
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Fazit 

Bei der Strasse Rotli handelt es sich gemäss VSS-Norm 40 045 um eine Quartiererschliessungsstrasse. Diese 
erfüllt die heutigen Anforderungen an den Ausbaustandard nach Norm und kann im Maximum bis zu 300 
Wohneinheiten erschliessen. Auch unter Berücksichtigung der geplanten Einzonungen und in der Annahme, 
dass die geplanten Neubauten über die Strasse Rotli erschlossen werden (im Endzustand total 200 WE), ist 
die Dimensionierung ausreichend. 

Der Neubühlweg erschliesst heute rund 10 Wohneinheiten und entspricht nach VSS-Norm einer Zufahrts-
strasse. Der mittel- / langfristige Umgang mit der Strasse ist zu klären. 

Die Rothlistrasse ist eine Gemeindestrasse 2. Klasse und entspricht aufgrund der Lage im Netz einer Quar-
tiersammelstrasse. Der heutige Ausbaugrad der Strasse erfüllt die Anforderungen an die Norm nicht. Die 
Fahrbahnbreite ist mit 5.10 im Abschnitt C zu schmal dimensioniert und lässt den Begegnungsfall Lastwa-
gen / Personenwagen, welcher bei 30 km/h eine Fahrbahnbreite von min. 5.25 m erfordert, nicht zu. Im Ab-
schnitt B ist die Infrastruktur für den Fussverkehr mit dem bestehenden markierten Fussgängerlängsstreifen 
ungenügend. Ein Fussgängerlängsstreifen ist überfahrbar und bietet den Fussgängern keinen baulichen 
Schutz. Sie sind in diesem Sinne als provisorische Massnahme zu betrachten. 

Über den gesamten Abschnitt ist der Begegnungsfall Lastwagen / Lastwagen nicht möglich. Heute besteht 
aus diesem Grund in beide Richtungen ein Lastwagenfahrverbot. Die geplante Einzonung im Gebiet Rotli 
führt in Zukunft zu einer stärken Belastung der Rothlistrasse und es besteht aufgrund der oben genannten 
Defizite Handlungsbedarf.  
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3 Erschliessungskonzept 

3.1. Dimensionierung Rothlistrasse 

Variante 1 

Es sind zwei Varianten zur Umgestaltung der Strasse denkbar. Die Variante 1 der Rothlistrasse orientiert 
sich am Bestand und nimmt Rücksicht auf die Grundstücksstruktur. Die Verkehrsflächen werden innerhalb 
der bestehenden Strassengrundstücke Nr. 103 und 473 neu angeordnet. Nachbargrundstücke werden in 
dieser Variante keine tangiert. Der neue Querschnitt sieht gegenüber dem Bestand ein 2.00 m breites Trot-
toir und eine Fahrbahnbreite von 4.50 bis 4.70 m vor. Der bestehende Grünstreifen entlang des Grundstü-
ckes Nr. 473 wird aufgehoben und neu als Fahrbahnfläche genutzt. 

Die resultierende Fahrbahnbreite von 4.50 m bis 4.70 m erfüllt nicht die Anforderungen an den Strassentyp 
einer Quartiererschliessungsstrasse. Für den Begegnungsfall zwischen einem Lastwagen und Personenwagen 
ist die Fahrbahnbreite zu schmal dimensioniert. Diese Variante setzt daher das Beibehalten des Lastwagen-
fahrverbotes zwingend voraus. Bei dieser Variante wird angenommen, dass für die seltenen Begegnungen 
zwischen Lastwagen (Zubringerverkehr) und Personenwagen auf das Trottoir ausgewichen wird. Mit dem mi-
nimalen Trottoiranschlag von 6cm Höhe wird aber das einfache Befahren verhindert. 

Der Einmünder in die Quartiererschliessungsstrasse Rothli wird neu als Trottoirüberfahrt ausgestaltet und 
ermöglicht dem Fussverkehr die vortrittsberechtigte Querung der Strasse. Das im östlichen Abschnitt der Rot-
listrasse bestehende Trottoir wird verlängert und angrenzend an die geplante Wohnzone weitergeführt. Im 
westlich der Bahnlinie liegenden Abschnitt wird das Trottoir genauso wie heute der markierte Fussgänger-
längsstreifen auf der nördlichen Strassenseite geführt. Durch diesen Systemwechsel entstehen keine unüber-
sichtlichen und gefährlichen Situationen zwischen Fussgängern und manövrierenden Fahrzeugen entlang den 
Vorflächen und Parkplätzen der Gewerbebetriebe auf der südlichen Strassenseite. Die Befahrbarkeit der 
Parkplätze und Vorflächen wird mit der vorliegenden Variante gewährleistet. Die Querungsstelle für Fuss-
gänger liegt auf Höhe des Bahnübergangs beim Horizontalversatz. Der Horizontalversatz reduziert die ge-
fahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge und ermöglicht ein sicheres Queren der Fahrbahn. 

 

Variante 2 

Für den neuen Querschnitt ist der bei Quartiersammelstrassen geforderte Begegnungsfall Lastwagen / Per-
sonenwagen zu berücksichtigen. Dieser wird in der vorliegenden Situation und unter Berücksichtigung der 
eingeschränkten Grundstückssituation im Abschnitt westlich der Bahnlinie als massgebend erachtet. Bei ei-
ner reduzierten Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h ist eine min. Fahrbahnbreite von 5.25 m erforderlich.  

In dieser Variante wird die Rothlistrasse konsequent mit einer durchgehenden Fahrbahnbreite von 5.30 m 
ausgestattet. Diese Breite gewährleistet die Befahrbarkeit für Lastwagen. Im Abschnitt östlich der Bahnlinie 
wird parallel zur Fahrbahn ein Trottoir von 2.00 m angeordnet. Die Variante tangiert die unbebauten Grund-
stücke Nr. 169 und 474. Westlich der Bahnlinie ist der Strassenraum beidseitig bebaut und die Situation 
eng. Der neue, 7.30 m breite Strassenraum beansprucht die Grundstücke Nr. 102 und 460 in einer Tiefe von 
0.50 m. Das Lastwagenfahrverbot soll trotzdem beibehalten werden, um Schleichverkehr zwischen den west-
lichen Gewerbegebieten und der Kantonsstrasse zu verhindern. Für den Zubringerverkehr mit Lastwagen ist 
diese Breite zu empfehlen.  
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3.2. Lastwagenfahrverbot / Schulwegsicherheit 

Ist-Zustand 

Heute erfolgt die Zu- / Wegfahrt für Lastwagen zum Arbeitsplatzgebiet entlang der Alten Kantonsstrasse aus 
Richtung Norden über die Luzernstrasse und Alte Kantonsstrasse. Eine Zu- / Wegfahrt über die Rothlistrasse 
wird mit dem bestehenden Signal «Lastwagenfahrverbot» unterbunden. 

Der Schulweg führt heute entlang der Rothlistrasse und Alten Kantonsstrasse in Richtung Dorfzentrum. Die 
Rothlistrasse verfügt über einen markierten Fussgängerlängsstreifen. Die Strasse ist schmal und aufgrund 
des fehlenden baulichen Schutzes für Fussgänger nicht für grosse Fahrzeuge ausgelegt. Entlang der Alten 
Kantonsstrasse führt ein einseitiges Trottoir. Wie die folgende Abbildung 2 zeigt, bestehen für Fussgänger im 
Vorbereich der Gewerbebetriebe grosse Sicherheitsdefizite aufgrund von direkt an das Trottoir angrenzen-
den, schlecht einsehbaren Senkrechtparkplätzen und Ein-/Ausfahrten. 

 

     
Abbildung 2 und 3: Eingeschränkte Sichtverhältnisse entlang Trottoir aufgrund direkt angrenzender Senkrechtparkplätze 

und Ein- / Ausfahrten der Gewerbebetriebe (links, Alte Kantonsstrasse) und markierter Fussgängerlängsstreifen (rechts, 

Rothlistrasse) 

Auswirkungen der geplanten Einzonungen im Gebiet Rotli 

Es ist davon auszugehen, dass die geplante Neueinzonung im Quartier Rotli zu einem siedlungsorientierte-
ren Strassencharakter der angrenzenden Rothlistrasse beiträgt. Die neue Wohnzone führt längerfristig zu 
einer höheren Frequenz an Schülern auf dem Schulweg. Im Allgemeinen besteht um die Rothlistrasse in Zu-
kunft ein höheres Bedürfnis nach Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie einer hohen Verkehrssicherheit. Das 
Lastwagenfahrverbot trägt massgeblich dazu bei. Aus Sicht der Schulwegsicherheit ist das Lastwagenfahrver-
bot auch in Zukunft beizubehalten. 

Sollte eine Aufhebung des heute bestehenden Lastwagenfahrverbotes auf der Rothlistrasse angestrebt wer-
den, ist aus verkehrstechnischer Sicht eine Umgestaltung der Strasse im Sinne der Variante 2 zwingend erfor-
derlich. Der neue Strassenquerschnitt erfordert mindestens ein 2.00 m breites Trottoir und eine 5.30 m 
breite Fahrbahn, um die Sicherheit für Fussgänger und die Befahrbarkeit für Lastwagen zu gewährleisten. 
Um sicherzustellen, dass es nicht zu Begegnungen zwischen zwei Lastwagen kommt, sollte der Lastwagen-
verkehr auf der Rothlistrasse nur in eine Fahrtrichtung zugelassen werden. Wir schlagen in diesem Falle vor, 
dass Lastwagen die Rothlistrasse für die Wegfahrt von der Alten Kantonsstrasse in Richtung Osten auf die 
übergeordnete Kantonsstrasse benutzen können. Alle LW-Zufahrten zu den Gewerbegebieten und teilweise 
auch die Wegfahrten erfolgen so immer über die Alte Kantonsstrasse. 
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Auf die Schulwegsituation entlang der Alten Kantonsstrasse hat die geplante Einzonung keinen direkten Ein-
fluss. Zur Behebung der Sicherheitsdefizite entlang der Alten Kantonsstrasse empfehlen wir, die Strasse im 
Rahmen der geplanten Überbauung der Grundstücke Nr. 1171 bis 1179 mit einem neuen Trottoir auf der 
westlichen Seite auszustatten. 

 

 

4 Fazit 

Der Ausbaustandard der Rothlistrasse erfüllt schon heute die Anforderungen an die Norm nicht. Im Rahmen 
der geplanten Neueinzonung im Quartier Rotli und dem daraus entstehenden Mehrverkehr verschärft sich 
die Situation. Durch die geplante Neueinzonung nehmen die Frequenzen an Schülern auf dem Schulweg län-
gerfristig zu. Im Allgemeinen besteht um die Rothlistrasse in Zukunft ein höheres Bedürfnis nach Wohn- und 
Aufenthaltsqualität sowie einer hohen Verkehrssicherheit. Aus verkehrstechnischer Sicht ist die Erstellung 
eines Trottoirs entlang der Strasse notwendig. Der beidseitig bebaute Strassenraum westlich der Bahnlinie 
schränkt die Ausbaumöglichkeiten für die Befahrbarkeit von grösseren Fahrzeugen ein. Daher empfehlen wir 
das Lastwagenfahrverbot auf der Rothlistrasse wie heute beizubehalten. 
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1 Allgemeines 

 
Projekt Eschenbach LU, Überprüfung FFF-Qualität Prz. Nr. 152 und 153 

 
Auftraggeber Stiftung Frauenkloster Eschenbach, Dr. Paul Twerenbold, Frei-

herrenweg 11, 6274 Eschenbach 
 

Auftrag: Bodenkundliche Abklärungen und Erstellen eines Kurzberichtes 
 

Auftragserteilung: Schriftlich durch Dr. Paul Twerenbold am 07.09.2022 

2 Ausgangslage und Zielsetzung 

Die Gemeinde Eschenbach ist in der Erarbeitung von der Gesamtrevision der Nutzungsplanung. Dafür 
soll in der Gemeinde im Gebiet Rotli eine weitere Fläche, nämlich die zwei Grundstücke Nr. 152 und 
153, eingezont werden (Situationsplan siehe Beilage 1). Die Stiftung Frauenkloster Eschenbach ist die 
Grundeigentümerin von diesen zwei Grundstücken. Da es sich um eine Einzonung von landwirtschaftli-
cher Nutzfläche handelt, will die Stiftung wissen, ob die betroffenen Grundstücke die Qualitätsanforde-
rungen an Fruchtfolgeflächen (FFF) erfüllen oder nicht. Die nachfolgenden Abbildungen 1 bis 3 geben 
einen Überblick über die zwei untersuchten Grundstücke Nr. 152 und 153. 
 

 
Abbildung 1: Blick Richtung Südosten über die Parzellen Nr. 152 und 153, welche aktuell als Naturwiesen ge-
nutzt werden. (Foto vom 19.10.2022) 
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Abbildung 2: Blick Richtung Nordwesten über die Parzellen Nr. 152 und 153 mit der Bahnlinie im Hintergrund. 
(Foto vom 19.10.2022) 

 

 
Abbildung 3: Blick Richtung Nordosten über die Parzellen Nr. 152 und 153. (Foto vom 19.10.2022) 
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Beilage 1: Situationsplan Bodenaufnahmen 

 



U 683

U 684

U 685

U 686

U 687

688

689

690

691U 692

H 693

Prz. Nr. 153

Prz. Nr. 152

© CNES, Spot Image, swisstopo, NPOC, public.geo.admin.ch

www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.Copyright, Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. http://www.disclaimer.admin.ch

30m20100
Massstab 1: 1'000

Gedruckt am 07.11.2022 15:04
https://s.geo.admin.ch/9b7dc35478



Eschenbach LU, Prz. Nr. 152 und 153  Überprüfung FFF 
 
 
 

 

Beilage 2: Bodenprofilaufnahmen 
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Beilage 3: Laborbericht 
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3 PROJEKTBESCHRIEB 

3.1 Standort 

Der Projektperimeter befindet sich im südöstlichen, etwas abgesetzten Siedlungsgebiet der Gemeinde 
Eschenbach (siehe Anhang 1) im Wohngebiet Rothli. Darüber hinaus befinden sich im Westen ein Ge-
werbegebiet (Arbeitszone) mit einigen geschlossenen (eingehausten) Gewerbebetrieben, bzw. mit Öff-
nungen, welche vom Planungsgebiet weg orientiert sind. Weiter verläuft die Seetalbahn (Personenver-
kehr, wenig intensiv) unmittelbar neben dem Projektgebiet. 
 
Gemäss dem aktuellen Zonenplan [5] und dem Bau- und Zonenreglement (BZR) [4] der Gemeinde 
Eschenbach befindet sich der Projektperimeter zurzeit als "Übriges Gebiet B" in der Nichtbauzone. Ge-
plant ist eine Einzonung in die Wohnzone 3b mit Gestaltungsplanpflicht [7] (siehe Abbildung 1 sowie 
Ausschnitt aktueller Zonenplan Anhang 2). 
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Abbildung 1: Geplante Zonenplanänderung (Ausschnitt [7]) 

 

3.2 Projekt 

Es besteht noch kein Richtprojekt oder Ähnliches. Aufgrund der Zonenbestimmung ist mit 3-geschossi-
gen Wohnbauten zu rechnen. Entsprechend sind die Lärmpegel auf der Baulinie mit 4m Abstand zur 
Parzellengrenze zu bestimmen. Als Fassadenlinie entlang der Eisenbahn-Strecke (westseite des Pla-
nungsperimeters) wird ein Abstand von 3m2 von der parallel verlaufenden privaten Quartierstrasse vor-
gesehen. Laut Planungsbericht [7] ist für das einzuzonende Grundstück die Empfindlichkeitsstufe ES II 
vorgesehen. 
 
 
 

4 ERMITTLUNG DER LÄRMIMMISSIONEN 

4.1 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten für die Modellierung der Situation und die Lärmberechnung bildet der Ortsplan (An-
hang 1) unter Berücksichtigung der vorhandenen umliegenden Gebäude. 
 

 
2 Gemäss Aussage des regionalen Bauamtes Oberseetal, Frau Colombo (mündl. Aussage vom 
5.9.2023) ist bei privaten Strassen unter bestimmten Voraussetzungen eine Reduktion des Bauab-
stands von 4 auf 3m möglich. 
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4.2.1 Strassenverkehr 

Die Emissionen des Strassenverkehrs wird auf Basis des öffentlich zugänglichen Strassenlärmkatasters 
auf das Jahr 2024 umgerechnet. Die Werte sind in nachfolgender Tabelle 1 dargelegt (Berechnung 
siehe Anhang 3). 
 

Strassenabschnitt Geschw. 
[km/h] 

Stei-
gung 

Nt [Fz/h] Nt2 Nn [Fz/h] Nn2 DTV 
[Fz/d] 

K16 - Luzernstrasse Nord 50 1.3% 1’032 11.0% 209 6.0% 18’178 

K16 - Luzernstrasse Süd 60 2.5% 497 9.0% 100 6.0% 8’768 

K65 - Inwilstrasse 60 2.3% 675 11.0% 104 6.0% 11’639 

Rothlistrasse 30 0.0%     700 
Tabelle 1: Verkehrsdaten 2024 als Grundlage für die Emissionsberechnung 

 

4.2.2 Eisenbahn 

Als Grundlage für die Festlegung der massgebenden Lärmemissionen auf dem interessierenden Ab-
schnitt dienen die Daten des Emissionsplans 2015 des BAV, Km-Linie Nr. 651 (Eschenbach - Hochdorf) 
im Abschnitt Rothli. Für die vorliegende Lärmberechnung wurden die Emissionsdaten (festgelegte Emis-
sionen) für Tag und Nacht vom Geoportal map.geo.admin.ch direkt übernommen. Die verwendeten 
Emissionsdaten sind in der folgenden Tabelle 2 zusammengestellt. 
 

Bahnlinie (DfA) Abschnitt Km Zeithorizont Lr,e in dB(A) 
  ab  Tag Nacht 

651 – Eschenbach - 
Hochdorf Rothli 5.844 2015 65.0 55.0 

Tabelle 2: Massgebende Bahnlärm-Emissionen auf dem modellierten Bahnabschnitt (aus Emissionsplan 2015, BAV [8],) 

 

4.2.3 Industrie- und Gewerbe 

Anlässlich eines Augenscheins und einfachen Messungen am frühen Nachmittag des 4. Septembers 
2023 konnten Messergebnisse und ein Höreindruck des Gewerbelärms in der Umgebung gewonnen 
werden. 
 
Die Messung(en) mussten immer wieder unterbrochen werden wegen passierenden Fahrzeugen (Bahn 
und Gemeindestrasse), lauten Lastwagen auf der entfernten Kantonsstrasse sowie Flugzeugen, welche 
jeweils lauter waren als der nachfolgend beschriebene I&G-Lärm. 
 
Insgesamt sind alle angrenzenden Betriebe in geschlossenen Gebäuden untergebracht und die Be-
triebstore befinden sich abgewandt vom Planungsperimeter. Ventilationsgeräusche waren keine fest-
stellbar. Folgende zwei Betriebe waren hörbar: 
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Die Werkstatt befindet sich im westlichen Teil der beiden Betriebsparzellen, die Gebäude sind zur alten 
Kantonsstrasse (d.h. nach Westen) sowie nach Norden auf die Rothlistrasse (Lager) orientiert. Dem 
Planungsperimeter (nach Osten) zugewandt sind Ausstellungsobjekte sowie ein Bürokopfbau mit ein-
zelnen Parkplätzen. 
 
Während des Augenscheins wurden Bauteile auf- bzw. abgeladen. 
 

Sistag AG 

Nördlich und in grösserer Entfernung und mit zum Planungsperimeter hin geschlossener Fassade liegt 
der Produktionsbetrieb der Sistag AG. Zur Zeit des Augenscheins war eine Hintertür geöffnet. Aus die-
ser waren Geräusche der Metallbearbeitung hörbar. 
 

 
Abbildung 2: Situation Industrie- und Gewerbelärm anlässlich Augenscheins bzw. Messung 

 

Festgestellte Pegel 

Während der Begehung mit Hörbegutachtung wurden mit dem Pegelmesser NOR140 der Firma Nor-
sonic Dauerschalllpegel Leq gemessen: 
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[dB(A)] 

1 1 4min 32s 45.5 

2 1 4min 27s 43.3 

3 1 2min 22s 41.8 

4 2 50s 38.8 

5 2 48s 40.9 
Tabelle 3: Gemessene Dauerschallpegel 

 

4.3 Empfangspunkte 

Die Lärmimmissionen sind gemäss LSV in der Mitte der offenen Fenster von lärmempfindlichen Räu-
men zu ermitteln und zu beurteilen. Lärmempfindliche Räume werden im Art. 2 LSV als Räume in Woh-
nungen, ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume definiert, ebenso 
gelten Büros als lärmempfindliche Räume. 
 
Vorliegend werden im Berechnungsmodell CadnaA die Lärmimmissionen mit dem Werkzeug "Hausbe-
urteilung" für alle Fassadenabschnitte mit möglichen Fenstern resp. Fensterpositionen von lärmemp-
findlichen Räumen eines möglichen Neubaus berechnet. Damit ist die Beurteilung der Lärmimmissionen 
der Strasse und der Eisenbahn für aller möglichen lärmempfindlichen Räume im ganzen Projektgebiet 
möglich (Anhang 3). Wie oben beschrieben erfolgt die Berechnung auf der Baulinie mit 4m Abstand von 
der Parzellengrenze. 
 

4.4 Immissionsberechnung 

Ausgehend von den Emissionsdaten und auf der Grundlage der vorhandenen Ausbreitungssituation mit 
Gelände, Gebäuden, Lärmquellen und Lärmhindernissen wurden die Lärmimmissionen im geplanten 
Neubau in CadnaA berechnet. Die Reflexionen sind im Modell bis zur 1. Ordnung berücksichtigt. Die 
globale Bodenabsorption wird als G = 1 (= absorbierend) angenommen, aufgrund der vollflächigen 
Wiese zwischen Planungsgebiet und Kantonsstrasse. Die modellierte Situation ist im Anhang 3 ersicht-
lich. 
 
Die Genauigkeit der Lärmberechnung beträgt aufgrund der kurzen Ausbreitungsdistanzen und der we-
nig komplexen Ausbreitungssituation mit Gebäuden und Gelände sowie wenigen Ausbreitungshinder-
nissen erfahrungsgemäss ± 1.0 dB(A). 
 
Für den I&G-Lärm erfolgt die Beurteilung qualitativ. 
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5.1 Gesetzliche Vorschriften 

Der Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen durch Lärm ist im Umweltschutzgesetz (USG) 
[1] und in der Lärmschutz-Verordnung (LSV) [2] geregelt. Die Beurteilung der Lärmbelastung durch den 
Strassenlärm richtet sich nach Anhang 3 der LSV, in welchen die massgebenden Belastungsgrenzwerte 
und die Ermittlungsverfahren der Beurteilungspegel Lr für diese Lärmart festgelegt sind. 
 

5.2 Massgebende Belastungsgrenzwerte 

Der Projektperimeter wird gemäss Planungsunterlagen [7] der Empfindlichkeitsstufe ES II zugeordnet. 

Erschliessung von Bauzonen 

Die Projektgrundstücke sollen in vorliegend geplanten Verfahren eingezont werden. Daher kommt der 
Art. 29 LSV (Ausscheidung neuer Bauzonen) zur Anwendung, gemäss welchem für die Bewilligung von 
Bauten mit lärmempfindlichen Räumen die Planungswerte (PW) nicht überschritten werden dürfen. Al-
lenfalls müssen planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen vorgesehen werden, damit die 
PW eingehalten werden können. 

Belastungsgrenzwerte  

Die massgebenden Planungswerte (PW) für Strassenlärm betragen nach Anhang 3 (bzw. Eisenbahn-
lärm Anhang 4, I&G-Lärm Anhang 6) LSV in Gebieten mit der ES II: 
 

 PW 
[dB(A)] 

Zeitraum Strasse Zeitraum Bahn Zeitraum I&G 

am Tag 55 06 – 22 Uhr 06 – 22 Uhr 07 -19 Uhr 

in der Nacht 45 22 – 06 Uhr 22 – 06 Uhr 19 – 07 Uhr 
Tabelle 4: Belastungsgrenzwerte nach LSV: Planungswerte PW 

 
Die Aufteilung in Tag- und Nachtzeit richtet sich nach den Anhängen der Lärmschutz-Verordnung LSV 
[2]. 
 
 
 

6 RESULTIERENDE LÄRMIMMISSIONEN 

6.1 Strassenlärm 

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die berechneten Strassenlärmimmissionen (Beurteilungspegel Lr) 
am Tag bzw. in der Nacht für alle berechneten Fassadenabschnitte dargestellt. 
 



 

Lärmschutznachweis 
UW 23-6248 | Einzonung Rothli, Eschenbach  

 

Seite 8 Seite 8 von 12  Beurteilungspegel Lr 
 tags [dB(A)] nachts [dB(A)] 

Über-
sicht 

  
Detail 
Ecke 
Nord-
ost 

  
Fassa-
denan-
sicht 
Nord-
ost (mit 
Grenz-
wert-
über-
schrei-
tungen 
in 
orange)   
PW der 
ES II 
(An-
hang 3 
LSV) 

55 45 

Tabelle 5: Strassenlärm-Beurteilungspegel Lr an einem fiktiven Gebäude auf der Baulinie 2024 pro Fassadenabschnitt, gemäss 
Modell-Berechnung mit CadnaA 



 

Lärmschutznachweis 
UW 23-6248 | Einzonung Rothli, Eschenbach  

 

Seite 9 Seite 9 von 12 Zwischenfazit 

Auf der Baulinie liegen die Lärmpegel in der NO-Ecke des bebaubaren Gebiets, welche der Kantons-
strasse am nächsten liegt, in den oberen Geschossen der N-Fassade nachts über dem Grenzwert. 
 
Laut Art. 29 LSV müssen dort "planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen" vorgesehen 
werden, damit die Planungswerte eingehalten werden können. 
 
Nachfolgend soll das Gebiet mit Grenzwertüberschreitungen lokalisiert werden. Das geschieht mit dem 
CadnaA-Werkzeug "horizontales Raster". Da die Pegel tags eingehalten werden, wird in der Folge nur 
noch die Nachtsituation dargestellt.  
 

Rasterhöhe Beurteilungspegel Lr (nachts) 
über Boden  

12m 
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über Boden  

9m 

 
6m 

 
3m 

 
Tabelle 6: Strassenlärm-Beurteilungspegel Lr auf verschiedenen Höheninnerhalb der Baulinie (4m ab Parzellengrenze) 2024, 
gemäss Modell-Berechnung mit CadnaA 
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PW beaufschlagt. Im EG sind wenige Dezimeter innerhalb der Baulinie betroffen, auf einer Höhe von 
9m können es bis 7-8m (Tiefe ab Baulinie) auf einer Länge von 20 bis 30 Meter sein. 
 

Vorzusehende Massnahmen nach Art. 29 

In erster Priorität sollen in dem Bereich mit Grenzwertüberschreitung lärmunempfindliche Nutzungen 
vorgesehen werden (planerische Massnahmen) wie Badezimmer, Reduits oder Ähnliches. Weiter ist 
denkbar die Fassade zurückzuversetzen durch Anordnung von Parkplätzen, einer Tiefgarageneinfahrt 
oder eines Spielplatzes etc. In zweiter Linie müssten bauliche oder gestalterische Massnahmen vorge-
sehen werden: Das können festverglaste Fester, Loggien oder Äquivalentes sein. 
 

Fazit 

Die nach Art. 29 LSV massgebenden Belastungsgrenzwerte (PW) können eingehalten werden, mit Aus-
nahme der nordwestlichen Ecke des Planungsperimeters. Dort müssen planerische, gestalterische oder 
bauliche Massnahmen zur Einhaltung des PW vorgesehen werden. 
 
Da es sich nur um eine knappe Überschreitung in einem eng begrenzten Bereich handelt, können Lärm-
schutzmassnahmen vergleichsweise einfach umgesetzt werden. Diese sind in den der Einzonung nach-
gelagerten Planungsschritten verbindlich festzulegen (es gilt eine Gestaltungsplanpflicht) und einzupla-
nen bzw. umzusetzen (Baubewilligung). 
 

6.2 Eisenbahnlärm 

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die berechneten Eisenbahnlärmimmissionen (Beurteilungspegel 
Lr) am Tag bzw. in der Nacht für alle berechneten Fassadenabschnitte dargestellt. 
 

Beurteilungspegel Lr 
tags [dB(A)] nachts [dB(A)] 

  
Tabelle 7: Eisenbahnlärm-Beurteilungspegel Lr an einem fiktiven Gebäude auf der Baulinie (Westseite 3m ab Strasse, sonst 4m 
ab Grundstücksgrenze) pro Fassadenabschnitt, gemäss Modell-Berechnung mit CadnaA 
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Die nach Art. 29 LSV massgebenden Belastungsgrenzwerte (PW) können eingehalten werden. 
 

6.3 I&G-Lärm 

Die gemessenen Werte (Tabelle 3) liegen mit Werten zwischen 40 und 45dB(A) deutlich unter dem 
Planungswert von 55dB(A). Auch wenn noch Pegelkorrekturen (K1) nach Anhang 6 LSV zugeschlagen 
werden, bleiben die Beurteilungspegel tags deutlich unter dem geltenden Belastungsgrenzwert. 
 
In der Nacht wird nicht gearbeitet. 
 

Fazit 

Die nach Art. 29 LSV massgebenden Belastungsgrenzwerte (PW) können eingehalten werden. 
 
 
 

7 ZUSAMMENFASSUNG 

Der durch die umliegenden Strassen induzierte Lärm liegt tags an allen möglichen Orten von lärmemp-
findlichen Räumen unterhalb des Planungswerts. In der Nacht ist an der nordwestlichen Ecke des Pro-
jektperimeters zur Kantonsstrasse hin mit leichten Überschreitungen des Planungswertes zu rechnen. 
 
Dort sind im weiteren Planungsprozess planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen vorzu-
sehen, damit die Planungswerte eingehalten werden können. 
 
Aufgrund der geringen Überschreitung auf eng begrenztem Bereich ist dies mit verhältnismässig einfa-
chen Massnahmen ohne grossen Aufwand möglich. Mit diesen Massnahmen kann der Art. 29 LSV 
eingehalten werden. 
 
Der Eisenbahn- sowie der I&G-Lärm halten Art. 29 LSV ein. 
 
Der Einzonung kann aus Sicht Lärmschutz zugestimmt werden. 
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Anhang 1 Situation 
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Anhang 2 Zonenplan Gemeinde Eschenbach, Ausschnitt (bestehend) 

Neu geplante Zonenordnung siehe Abbildung 1 Seite 3 
 

 

 





 

Lärmschutznachweis 
UW 23-6248 | Einzonung Rothli, Eschenbach Anhang 4 

 

Anhang 4 Berechnungsmodell CadnaA 

 
Abbildung 3: Situation Berechnungsmodell CadnaA (blau-kariert – modellierte Gebäude, braun – Strassen, orange – Lärmschutz-
wand, schwarz/weisse Linie: Eisenbahn) 
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Abbildung 4: 3D-Ansicht Berechnungsmodell CadnaA: Ansicht von Nordosten mit fiktivem Gebäude auf der Bau- bzw. Abstands-
linie des Projektperimeters 

 

Im CadnaA modellierte Lärmquellen: Strasse 

 
 

Im CadnaA modellierte Lärmquellen: Eisenbahn 
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